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Amtliches.
Bekanntmachung

Bekanntmachung über Hafer aus der Ernte
1918.

Vorn 6. Juli 1916.
(Schluß)

2. Enteignung
8 10

Erfolgt die Uebereignung des beschlagnahmten
Hafers nicht freiwillig (8 6 Abs. 1), so kann das Ei¬
gentum daran durch Anordnung der zuständigen Behörde
aus den Kommunalverband übertragen werden, in dessen
Bezirk er sich befindet. Beantragt dieser die Ueber¬
eignung an eine andere Person, so ist das Eigentum
auf letztere zu übertragen; sie ist in der Anordnung zu
bezeichnen.

Bei der Enteignung sind dem Besitzer zu belassen:
a) für jeden Einhufer und für jeden Zuchtbullen(8 6

Abs. 2 a) eine vom Reichskanzler zu bestimmende
Menge ; dabei sind die Mengen anzurechnen, die
seit dem 15. September 1916 verfüttert worden
sind. Der Reichskanzler kann bestimmen, daß, in
welcher Menge und nach welchem Matzstab dem
Besitzer außerdem Hafer belassen werden kann;

b) das zur Frühjahrsbestellung erforderliche Saatgut
nach dem Matzstab von 8 6 Abs. 2 c ■

c)  der in seinem Betrieb gewachsene Saathaser, wenn
sich der Besitzer in den Jahren 1913 und 1914
mit dem Verkaufe von Saathafer befaßt hat und
dies in der von der Reichsfuttermittelstelle be¬
stimmten Weise nachgewiesen hat, sowie aner¬
kannten Saathaser . Die bestimmungsmäßige Ver¬
wendung ist zu überwachen.
Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, dafür zu

sorgen, daß das Saatgut ausbewahrt und zur Früh¬
jahrsbestellung wirklich verwendet wird.

8 10 a
Erwerber von Hafer haben die Mengen, die sie

nicht zu dem Zweck verwenden können, zu dem sie
erworben sind, auf Verlangen an den Kommunalver¬
band, für den sie beschlagnahmt sind, käuflich zu liefern.
Die Vorschriften in den §8 10 bis 14 finden entsprech¬
ende Anwendung.

8 N
Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann

an den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Be¬
zirkes oder eines Teiles des Bezirkes gerichtet-werden;

Der Grbe von Muchenau
Roman von.Herbert von der Osten. 14

„Lieber Hasso. Es tut mir furchtbar leid, daß Du so viel
Schläge von dein bösen Onkel bekommst," stand darin. „Ich
weiß, daß Schläge iveh tun. Mama haut mich auch sehr
oft, wenn sie sich über die Köchinnen geärgert hat, oder wenn
sie Migräne hat. Einen Rohrstock aber hat noch keiner auf mir

' zeiprügelt, und ich bete deshalb alle Tage zum lieben Gott,
daß er Dich vor dem bösen Onkel beschiitzt. Ich habe Dich
schrecklich lieb. Ein Bild von Dir habe ich in Lizzis Koffer
gesunden und in meine Puppeu-Kommode gelegt. Willst Du
auch ein Bild von mir haben? Schreibe bald Deiner lieben
Cousine Anneliese."

Freiherr Hans ließ den Brief in den Papierkorb ver-
schivindeu. Dann griff er selbst zur Feder. „Mein liebes
Kind," schrieb er dem kleinen Mädchen, „ich kann Dir die
freudige Mitteilung niachen, daß ich meinen Neffen noch
nicht ein einziges Mal zu schlagen brauchte, seitdem Deine
Schwester uns verlassen hat. Ich hoffe, daß es nie mehr ge¬
schehen wird; denn Hasso scheint das Gehorchen jetzt gelernt
zu haken. Du hast also keine Ursache, ihn noch länger zu bemit¬
leiden.

Da er ein ziemlich stolzer Junge ist, glaube ich, daß Dein
•Ölitleib ihn eher kränken als erfreuen ivürde. Deshalb habe
>ch ihm Deinen Brief nicht gegeben und bitte Dich, weitere
Sendungen zu unterlassen. Es grüßt Dich Dein Onkel Hans
Dietrich von Hohenegge."

Anneliese dankte dem lieben Gott innig, daß er ihre Ge¬
bete so prompt erhört hatte. Die Freude überwog sogar den
schmerz, den ihr das traurige Ende ihres mühevoll verfaß¬
ten Schreibens bereitete.

5. Kapitel.
Der Geheimrat war sehr enttäuscht über die Wirkung

seiner Ermahnungen, als er von dem Jagdausflug des Frei¬
herrn hörte. Er sah darin einen Beweis von Hoheneages Rück¬
sichtslosigkeit gegen die Frau. Frostig dankte er für das Früh¬
stück, das ihm Christian in seines Herrn Auftrag servieren
wollte.

ächtet auf Crntebranclftifter.
im ersteren Falle geht das Eigentum über, sobald die
Anordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit
Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen Blat¬
tes, in dem die Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

8 12
Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung

des Höchstpreises für Hafer sowie der Güte und Ver¬
wertbarkeit der Vorräte nach Anhörung von Sachver¬
ständigen von der höheren Verwaltungsbehörde end¬
gültig festgesetzt. Sie bestimmt darüber, wer die baren
Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.

Weist der Besitzer nach, daß er zuverlässigerweise
Vorräte zu einem höheren Preise als dem Höchstpreis
erworben hat, ' so ist statt des Höchstpreises der Ein¬
standspreis zu berücksichtigen.

8 13
Der Besitzer hat vorbehaltlich der Vorschrift im 8 3

Abs. 3 die Vorräte, die er freihändig übereignet hat
oder die bei ihm enteignet sind, zu verwahren und
pfleglich zu behandeln, bis der Erwerber sie in seinen
Gewahrsam übernimmt. Dem Besitzer isi hierfür eine
angemessene Vergütung zu gewähren, die von der höhe¬
ren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt wird.

8 14
Ueber Streitigkeiten, die sich aus dem Enteignungs¬

verfahren und aus der Derwahrungspflicht(8 13) er¬
geben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungs¬
behörde.

8 15
Wer den ihm als Saatgut zur Frühjahrsbestellung

belassenen Hafer (8 10 Abs. 2 b) oder von ihm
belassenen Saathaser (§ 10 Abs. 2 c) ohn* Genehmi¬
gung der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken ver¬
wendet, oder wer der Verpflichtung des 8 13, Vorräte
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwider¬
handelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

3. Berbrauchsregelung
8 16

Die Kommunalverbände haben innerhalb ihrer
Bezirke mit den ihnen gehörigen, ihnen übereigneten
(8 10) oder überwiesenen(8 17) Vorräten den erforder¬
lichen Ausgleich zwischen den Haltern von Einhufern
oder Zuchtbullen und Unternehmern landwirtschaftlicher
Betriebe herbeizusühren, derart, daß diese Personen
die nach 8 10 zu berechnenden Mindestmengen für Füt¬
terung und Aussaat erhalten. Soweit landwirtschaft¬
liche Unternehmer nach 8 6 Abs. 2 1 Hafer veräußert
haben, steht ihnen ein Anspruch auf Zuweisung von

Hafer zu Futterzwecken im Wege des Ausgleiches nicht
zu.

Die Kommunalverbände dürfen von den zum
Ausgleich bestimmten Mengen in besonderen Fällen un¬
ter entsprechender Kürzung der auf die Einhufer oder
Zuchtbullen entfallenden Mengen auch an die Besitzer
von anderen Spann- und Zuchttieren Hafer abgeben
und einzelnen Einhufern oder Zuchtbullen größere Men¬
gen Hafer zuweisen.

8 1?
Die Kommunalverbändehaben soweit die in ihren

Bezirken vorhandenen Vorräte für den im § 16 vor¬
gesehenen Ausgleich nicht erforderlich sind (Ueberschuß-
verbände), aus Erfordern der Reichsfuttermittelstelle den
Ueberschuß der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
verpflegung innerhalb der von ihr bestimmten Fristen
zur Verfügung zu stellen. Liefert ein Kommunalver-
band die festgesetzten Mengen innerhalb der bestimmten
Frist nicht oder nicht vollständig ab, so kaim die Zen¬
tralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung die
fehlenden Mengen in seinem Bezirke, nötigenfalls im
Wege der Enteigung, erwerben.

Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresver¬
pflegung deckt aus den ihr nach Abs. 1 zur Verfügung
stehenden Mengen den ihr mitgeteilten Bedarf:

1. der Heeresverwaltungen und der Marineverwal¬
tung;

2. derjenigen Kommunalverbände, in deren Bezirk
sich nicht die nötigen Mindestmengen an Hafer
und Saatgut befinden (Zuschußverbände) ;

3. der Rährmittelsabriken, die Hafer verarbeiten, so¬
weit sie den Hafer nicht freihändig gegen Bezugs¬
schein Kausen.
Der Reichskanzler kann anordnen, daß Futterzu¬

lagen für Bergwerks- und Gestütspferde sowie für Deck¬
hengste gewährt und daß ausnahmsweise im Falle eines
dringenden Bedürfnisses

a) Futterzulagen auch für andere Pferde bewilligt,
b) wissendschaftlichen Anstalten und sonstigen Unter¬

nehmungen, die für ihre Zwecke Hafer nicht ent¬
behren können, Hafer überwiesen wird.
Die Reichssüttermittelstelle kann Hafer, der zur

Verfütterung an Pferde nicht geeignet ist, zur ander¬
weiten Verwendung abgeben.

Die Reichssüttermittelstelle kann für den Ankauf
des Haferbedarfs der kontingentierten Betriebe (8 19)
und zur Beschaffung der im 8 17 Abs. 3 genannten
Hafermenge Erlaubnisscheine ausstellen, die zum frei¬
händigen Ankauf des Hafers berechtigen(8 6 Abs. 2 t).
Sie erläßt die näheren Bestimmungen.

8 18
Der Bedarf der Heeresverwaltungen und der Marine¬

verwaltung wird entsprechend den von diesen Verwal-

Jm Damenstift von. . ., wo er die Priorin von einem
Karbunkel heilen sollte, zeigte sich der Geheimrat dankbarer
für eine Einladung zum Essen.

Die Stiftsdamen waren voll reger Teilnahme für die
junge Frau von Hohenegge, und so kam es ganz von selbst,
daß Dr. Braun hier seinem Unwillen über die wenig liebe¬
volle Art des Buchenauers Luft machte.

Das mit Frau von Hartenstein befreundete Stiftsfräulein
lauschte diesen Mitteilungen mit besonderem Interesse. Sie
schrieb gerade an die Hartenstein und freute sich, einen so
anregenden Stoff für ihre Epistel gefunden zu haben.

Der Brief traf in Berlin ein, als sich Lizzi zum Besuch bei
dem Bruder von Margas Mutter, dein Oberlandstallmeister
von Helldringen rüstete. Er kain ihr sehr erwünscht, und sie
verfehlte nicht, ihn den Verwandten vorzulesen, die sie beim
Mittagessen überrascht hatte.

Ihre eigene, mit einer schwachen Anlehnung cyt die Wahr¬
heit und sehr viel Phantasie ausgestattete Schilderung der
letzteir Buchenauer Vorgänge trieb der weichherzigen Frau von
Helldringen Tränen in die Augen.

Der kleine Husarenleutnant Fred, der seinen Urlaub bei
den Eltern verlebte, schleuderte seine Serviette auf den Tisch,
um ivie ein Rasender durch das Zimmer zu stürmen. „Wenn
Du in der Sache nichts tun willst, so handle ich," rief er
mit sprühenden Augen. „Ich provoziere ein Duell und knalle
ihn nieder."

„Oder läßt Dich von ihm erschießen," fügte der alte Herr
hinzu. „Hohenegge ist ein berühmt sicherer Schütze."

„Das soll niich wahrhaftig nicht hindern, Marga zu hel¬
fen. Es ist doch einfach unsere Pflicht, sie aus dieser Tyran¬
nei zu befreien."

„Wenn sie befreit sein will, selbstverständlich; ich bezweifle
das leider." /

„Du hältst es doch nicht für möglich, Papa , daß sie diesen
Mann, der sie so schlecht behandelt, liebt," brausle der Leut¬
nant auf.

„Ich fürchte es," antwortete der alte Helldringen ernst.
„Und ich glaube, sie hat ihn überhaupt nur aus übertrie¬

bener Pietät gegen ihren verstorbenen Vater geheiratet," be¬
hauptete Fred. „Wahrscheinlich hat der Onkel irgend eine Be¬

stimmung hinterlassen, irgend eine Bitte auf seinem Kranken¬
lager an Marga gerichtet, daß sie seinen Freund heiraten
möchte."

„Dazu war Hartenstein ein viel zu verständiger Manu."
„Ich glaube es doch," trotzte Fred. „Marga machte zu ive-

nig den Eindruck einer glücklichen Braut, und während der
sechs Wochen, die ich als Manövergast aui Buchenau ver¬
lebte, habe ich sie nicht einmal zärtlich gegen ihren Mann
gesehen; aber daß sie seine Liebkosungen recht kühl ablehnte,
das habe ich bemerkt."

Der Oberlandstallmeister schien noch immer nicht über¬
zeugt zu sein. „Und was hast Du beobachtet?" wandte er
sich an die Nichte.

Lizzi spielte verlegen mit ihrer Stola . Ihr ivar diese Frage
höchst unbequem; denn es gehörte zu ihren Grundsätzen,
den Menschen immer das zu sagen, ivaS sie hören wollten,
und wie sie das in ihrem Falle tun sollte, ohne direkt zu
lügen, mar ihr nicht gleich klar. Ihr Talent, die Wahrheit
zu verschleiern, half ihr jedoch schließlich auch über diese
Klippe hinweg. „Taute Marga ist nichts weniger als eine
zärtliche Frau," sagte sie. Dank fordernd, zu ihrein Vetter auf¬
blickend. „Ich habe Tante nie von anderem als von Wirt¬
schaftsangelegenheiten mit ihrein Manne sprechen hören."

Der Leutnant triuinphierte. Sein Vater beobachtete ihn
scharf. Durch einen scharfen Wink rief er den Aufgeregten in
sein Zimmer. „Dir liegt sehr viel daran, daß Marga frei
wird?" fragte er mit eigentümlicherBetonung.

Fred schwieg verwirrt; aber das Rot, das ihm über die
Stirn huschte, war auch eine Antwort.

Der Oberlandstallineister ließ die Spitzen seines grauen
Schnurrbarts sinnend durch die Fmger gleiten. „WenuHoheu-
egges im Januar nach Berlin kommen, will ich mir deu Herrn
Neffen einmal vornehmen," erklärte er. „Ich werde Hohen¬
egge versprechen, dafür zu sorgen, daß Margas Kapital zu dein
niedrigsten Zinsfuß unkündbar auf Buchenau stehen bleibt,
wenn er in eine Lösung seiner Ehe einwilligt, die bei der
großen Verschiedenheit ihrer Charaktere und Lebensgewohu-
heiten ja wohl auch ein Unglück für unseren zarten, verwöhnten
Liebling ist."

Freddys Augen strahlten. 232,20



tungen eingehenden Anmeldungen durch die Reichs¬
futtermittelstelle bei den Kommunalverbänden angefor¬
dert.

Nötigenfalls ist die Reichsfuttermittelstelle befugt,
von Ueberschußverbänden mehr als deren Ueberschuß
über den Eigenbedarf sowie auch von guschußverbänden
Hafer anzufordern , soweit sich Hafervorräte im Bezirk
dieser Verbände befinden , die der Enteignung unter
liegen . Die gelieferten Mengen werden später auf An¬
trag dem liefernden Verbände bis zur Höhe seines
Mindestbedarfs zurückerstattet.

Die Verbände haben auf Verlangen der Reichs¬
futtermittelstelle dafür zu sorgen , daß der in ihrem Be
zirke vorhandene Hafer ausgedroschen wird (8 3) .

8 19
Der Reichskanzler oder die von ihm bestimmte

Stelle setzt fest, welche Betriebe Hafer verarbeiten oder
verarbeiten lassen dürfen und in welcher Menge (Kon¬
tingent ). Die Kontingente werden für die Zeit bis zum
30 . September 1917 festgesetzt.

§ 19 a
Die Beamten der Polizei und die von der Polizei¬

behörde beauftragten Sachverständigen sind befugt , in
die Räume in denen Hafer verarbeitet wird , jederzeit
in die Räume , in denen Hafer oder Erzeugnisse aus
Hafer ausbewahrt , feilgehalten oder verpackt werden,
während der Geschäftszeit einzutreten , daselbst Besich¬
tigungen vorzunehmen,Geschäftsaufzeichnungen einzusehen
und die vorhandenen Vorräte festzustellen.

Die Unternehmer von Betrieben , die Hafer ver¬
arbeiten , sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter
und Aufsichtspersonen haben der Reichsfuttermittelstelle
auf Erfordern Auskunft über die Betiebsverhältnisse zu
geben . Sie sind verpflichtet , den Beamten der Polizei
und den Sachverständigen auf Erfordern über die vor¬
handenen und bereits verarbeiteten Hafermengen sowie
deren Herkunft Auskunft zu geben.

Die Sachverständigen sind vorbehaltlich der dienst¬
lichen Berichterstattung und der Anzeige von Gesetze
Widrigkeiten , verpflichtet , über die Einrichtungen und
Geschäftsverhältnisse , welche durch die Aufsicht zu ihrer
Kenntnis kommen , Verschwiegenheit zu beobachten und
sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts - oder
Betriebsgeheimnisse zu enthalten . Sie sind hierauf zu
vereidigen.

8 19 b
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder

mit Haft wird bestraft;
1. wer den Vorschriften des § 19 a zuwider den Ein

tritt in die Räume , die Besichtigung oder die
Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen verweigert;

2 . wer die in Gemäßheit des § 19 a von ihm ver¬
langte Auskunft nicht erteilt oder wissentlich
unvollständige oder unrichtige Angaben macht.

8 20
Für die nach den §§ 16 bis 19 gelieferten Men¬

gen ist der Einstandspreis zu vergüten . - Als Einstands¬
preis gilt der von dem Besitzer gezahlte Preis (vgl . §
12) zuzüglich einer Entschädigung für Vermttlung und
sonstige Unkosten , die jedoch sechs Mark für die Tonne
zuzüglich der durch Zusammenstellung kleinerer Liefer¬
ungen zu Sammelladungen nachweislich entstandenen
Dorsrachtkosten nicht übersteigen darf . Alle übrigen
Frachtkosten trägt der Empfänger.

Die Kommunalverbände dürfen in Fällen beson¬
deren Bedürfnisses mit Genehmigung der Reichsfutter¬
mittelstelle den Zuschlag bis auf neun Mark erhöhen.

lieber Streitigkeiten , die sich aus der Lieferung von
Hafer zwischen der Zentralstelle zur Beschaffung der
Heeresverpflegung oder der Stelle , an die auf ihre An¬
weisung der Hafer geliefert worden ist, und dem lie¬
fernden Kommunalverband ergeben entscheidet ein Schieds¬
gericht . Das nähere hierüber bestimmt der Reichs¬
kanzler.

8 21
Die Kommunalverbände haben auf Grund der

Ernteflächenerhebung nach der Bundesratsverordnung
vom 18 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl . S . 383 ) und der
Vorschätzung der Ernte nach der Verordnung , betreffend
die Erntevorschätzung im Jahre 1916 (Reichs -Gesetzbl.
S . 547 ) bis zum 1. August 1916 der Reichsfutter¬
mittelstelle anzugeben , wie groß die Haferernte ihres
Bezirkes zu schätzen ist.

Sie sind ferner verpflichtet , der Reichsfuttermittel¬
stelle auf Erfordern Auskunft zu geben über:

a ) die in ihrem Bezirke vorhandenen Hafervorräte;
b ) die Hafermengen , die in ihrem Bezirke zu Saat¬

zwecken in Anspruch genommen werden,
c)  die Zahl der Einhufer und Zuchtbullen ihres Be¬

zirkes,
6 ) die Hafermengen , die aus ihrem Bezirk ausgeführt

sind.
8 22

Ueber Streitigkeiten , die bei der Verbrauchsregel¬
ung (§ 16) entstehen , entscheidet die höhere Verwal¬
tungsbehörde endgültig.

8 23
Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich

nicht auf Hafer , der aus dem Ausland eingeführt
wird.

Für den aus dem Ausland eingeführten Hafer
gilt die Verordnung vom 11 . September 1915 (Reichs-
Gesetzbl . S . 569 ) in der Fassung vom 4 . März 1916
(Reichs -Gesetzbl . S . 147 ) .

Als Ausland im Sinne dieser Bestimmung gilt
nicht das besetzte Gebiet . Hafer , der aus dem besetzten
Gebiet eingeführt wird , darf nur an die Heeresver¬
waltungen , die Marineverwaltung und die Zentralstelle
zur Beschaffung der Heeresverpflegung geliefert werden.

§ 23 a
Wer der Vorschrift im § 23 Abs . 3 zuwiderhandelt

wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

4. Ausführungsbestimmungen
§ 24

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen
Ausführungsbestimmungen . Sie bestimmen , wer als
Gemeindevorstand , als Kommunaloerband , als zuständige
Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne
dieser Verordnung anzusehen ist.

8 25
Wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen

Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

Das Kriegswucheramt kann an die örtlichen Polizeib ^ - .
Ersuchen richten und Auskunft von ihnen erfordern . Die örtn*
Polizeibehörden haben dem Ersuchen Folge zu geben und v
verlangte Auskunft zu erteilen . ®lt

Das Kriegswucheramt soll sich mit der Reichsprüfungzst ^ . ..ensmittelvreile in enaer 5küdluna kalten und mirh T«tLsbensmittelpreise in enger Fühlung halten und auch auf •
tets.

geeigneten Fällen um Aufklärung des Sachverhalts und um o»?

Zusammenarbeiten der örtlichen Polizeibehörden mit den P . ,.
prüfungsstellen hinwirken . Es kann die Preisprüfungstellen •

achtliche Aeußerung ersuchen. Die Preisprüfungsstellen habe
diesem Ersuchen zu entsprechen . ‘ <n

Berlin , den 1. August 1916.
Errichtung eines Ariegswncheraints.

1. Organisation des Kriegswucheramts.
Bei dem Königlichen Polizeipräsidium in Berlin wird eine

Abteilung unter Bezeichnung „Kriegswucheramt " errichtet . Ge¬
schäfte der örtlichen Polizeiverwaltung in Berlin sind dem Kriegs¬
wucheramt nicht zu übertrageu.

Das Kriegswucheramt besteht aus einem höheren Verwal¬
tungsbeamten als ständigen Vertreter des Polizeipräsidenten in
der Leitung der Geschäfte und der erforderlichen Zahl von Mit¬
gliedern und Hilfsarbeiten . Als Mitglieder oder Hilfsarbeiter
sollen neben höheren Berwaltungsbeamten und Beamten der
Staatsanwaltschaft Sachverständige aus den verschiedenen Wirt¬
schaftszweigen bestellt werden . Die Bestellungen erfolgen durch den
Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Finanzminister
und dem Iustizminister.

Außerdem wird dem Kriegswucheramt ein beratender Aus¬
schuß beigegeben , in den Vertreter des Handels , der Landwirt¬
schaft, der Industrie , des Handwerks und der Verbraucher sowie
im öffentlichen Leben stehende Männer durch den Minister des
Innern berufen werden . Der beratende Ausschuß wird vom Po¬
lizeipräsidenten zu periodischen Sitzungen versammelt . Den Vor¬
sitz in den Sitzungen führt der Polizeipräsident oder der stän¬
dige Vertreter des Polizeipräsidenten in der Leitung der Geschäfte
des Kriegswucheramts . Den Ministern der Justiz , für Handel
und Gewerbe , für Landwirtschaft , Domänen und Forsten und des
Innern , dem Kriegsminister , sowie dem Präsidenten des Kriegs¬
ernährungsamts ist von Ort , Tag und Stunde der Sitzungen des
beratenden Ausschusses unter Bezeichnung der Beratungsgegen¬
stände rechtzeitig Anzeige zu erstatten , damit sie sich durch Ent¬
sendung von Vertretern an den Sitzungen beteiligen können.

Dem beratenden Ausschuß äst über allgemeine Wahrnehmungen
aus der Tätigkeit des Kriegswucheramts Auskunft zu geben und
Gelegenheit zu Anregungen an gutachtlichen Aeußerungen zu
bieten.

2. Aufgaben des Kriegswucheramts.
Das Kriegswucheramt hat di« Aufgabe , die Bekämpfung des

Wuchers und sonstiger unlauterer Gebaruugen im Verkehr mit
Gegenständen des täglichen Bedarfs für das Gebiet des preußi¬
schen Staates einheitlich zu leiten und möglichst wirksam zu ge.
stalten.

Zu diesem Zweck hat es insbesondere:
». Die örtlichen Polizeibehörden sowie die Behörden der Staats¬

anwaltschaft zur Verfolgung des Wuchers und sonstiger un¬
lauterer Gebarungen nach gleichmäßigen Grundsätzen anzu¬
regen und auf Einzelfälle , die zu seiner Kenntnis gelangen,
aufmerksam zu machen.

b. Den Austausch der Erfahrungen in der Bekämpfung des
Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen unter den ört¬
lichen Polizeibehörden und den Behörden der Staatsanwalt¬
schaft zu fördern.

c. Die örtlichen Polizeibehörden bei der Aufklärung wichtiger
oder schwieriger Fälle auch ohne besonderen Antrag durch
Entsendung von Beamten zu unterstützen.

d. Die Tageszeitungen und periodischen Druckschriften auf wu¬
cherische oder sonstige unlautere Geschäftsanzeigen zu über¬
wachen und nötigenfalls die örtlichen Polizeibehörden zum
Einschreiten zn veranlassen.

e. Auf Erfordern den örtlichen Polizeibehörden , den Behörden
der Staatsanwaltschaft und den Gerichten Gutachten zu er¬
statten und Auskunft zu erteilen . Die örtlichen Polizeibe-
Hörden sollen jedoch' nur in besonders schwierigem oder wich¬
tigen Fällen das Kriegswucheramt angehen , damit keine
Ueberbürdung des Amts mit Einzelfragen eintritt.

f. Beamte der örtlichen Polizeibehörden durch Veranstaltung
praktischer Unterrichtskurse in der Verfolgung des Wuchers
und sonstiger unlauterer Gebarungen auszubilden.

g. Kurzgefaßte Zusammenstellung des wesentlichen Inhalts der
Vorschriften über die Bekämpfung des Wuchers und sonstiger
unlauterer Bebahrungen für den Verbrauch der Polizeibe¬
amten im Außendienst herauszugeben,

k. Die Bevölkerung durch Veröffentlichungen in der Tages-
preffe über die Bekämpfung des Wuchers und sonstiger un¬
lauterer Gebarungen aufzuklären.

3. Begrenzung der sachlichen Zuständigkeit
des Kriegswucheramts.

Die sachliche Zuständigkeit des Kriegswucheramts erstreckt
sich auf die Bekämpfung des Wuchers und sonstiger unlauterer
Gebarungen in jeder Form , jedoch nur , soweit sie im Verkehr
mit Gegenständen des täglichen Bedarfs Vorkommen . Gegen¬
stände des täglichen Bedarfs sind insbesondere : Lebens - uud
Futtermittel aller Art , rohe Naturerzeugnisse , Heiz- und Leucht¬
stoffe, Waschmittel sowie Kleidung einschließlich Schuhwerk.

In diesem Rahmen hat das Kriegswucheramt die einheitliche
und wirksame Verfolgung namentlich folgende Mißstände und zwar
sowohl in strafrechtlicher wie in polizeilicher Hinsicht zu sichern:
Ueberschreitungen der Höchstpreise und übermäßige Peissteigerungen,
Zurückhaltung von Waren , Ausübung des Handels durch unzu¬
verlässige Personen , Nichtanbringung von Preisanschlägen in Ver¬
kaufsräumen des Kleinhandels und Ueberfchreitung der in den
Anschlägen verzeichneten Preise , Zuwiderhandlungen gegen die
Bekanntmachungen vom 18. Mai/26 . Mai / 11. Juni 1916 über
die äußere Kennzeichnung von Waren (Reichs -Gesetzbl. S . 380/
422 / 505), die Verordnung vom 24. Juni 1916 über den Handel
mit Lebens - und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Ketten¬
handels (Reichs-Gesetzbl. S . 581), die Bekanntmachung vom 26.
Juni 1916 gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs - und
Genußmitteln (Reichs-Gesetzbl. S . 588) und die Bekanntmachung
vom gleichen Tage über fetthaltige Zubereitungen (Reichs -Be-
setzbl. S . 589).
4. Verhältnis des Kriegswucheramts zu den

örtlichen Polizeibehörden und den Preis-
prüfungsstellen.

Die ausschließliche Zuständigkeit der örtlichen Polizeibehörden
zur Vornahme polizeilicher Amtshandlungen in ihrem Bezirk
wird durch die Errichtung des Kriegswucheramts nicht berührt.
Die Beamten des Kriegswucheramts können polizeiliche Amts¬
handlungen nur durch die örtlichen Polizeibehörden vornehmen.

Die örtlichen Polizeibehörden bleiben für die nachdrückliche
Bekämpfung des Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen
in ihrem Bezirk nach wie vor allein verantwortlich . Die Schaf¬
fung des Kriegswucheramts entlastet sie von dieser Verantwortung
nicht.

5. Beginn und Ende der Tätigkeit des
Kriegswucheramts.

Das Kriegswucheramt nimmt seine Tätigkeit am 15. Auau»
1916 auf . Die Lage der Diensträume sowie die Brief - und Te
legrammadresse werden noch mitgeteilt werden.

Die Auflösung des Kriegswucheramts wird vom Minist»
des Innern , im Einvernehmen mit dem Finanzminister und d-n,
Iustizminister , verfügt.

Der Minister des Innern.
3 . V . : Trews.

Marienberg , den 28 . August 1916.

Bekanntmachung.
Die Tisterzienser - Abtei Marien statt beab¬

sichtigt zur Verstärkung ihrer Wasserkraftanlage in Ma¬
rienstatt eine

Spiral -Turbine
einzubauen.

Die Stauanlage und der obere Teil des Mühl¬
grabens bleiben unverändert und wird letzterer bei
Station 15 und 30 durch einen Querdamm abgeschlossen.
Eine vermehrte Wasserentnahme aus der Nister findet
nicht statt . Von Station 6,0 des Mühlgrabens ab
findet eine Erhöhung des Stauspiegels im Graben statt . An
dem bisherigen Recht der Wiesenbewässerung wird nichts
geändert . Gemäß der Vorschriften in 88 16 und 17
der Reichsgewerbeordnung und 8 109 des Zuständig¬
keitsgesetzes vom 1. August 1883 (Gesetzsammlung S.
237 ) wird dieses Unternehmen mit dem Bemerken zur
öffentlichen Kenntnis gebracht , daß Einwendungen da¬
gegen binnen einer Frist von 14 Tagen - vom Tage
des Erscheinens der diese Bekanntmachung enthaltenden
Nummer der Westerwälder Zeitung an gegerechnet -
bei mir schriftlich doppelt einzureichen oder zu Protokoll
anzubringen sind.

Hier liegen auch während dieser Frist die Zeich¬
nungen und Beschreibungen der geplanten Veränderung
zu jedermanns Einsicht offen.

Nach Ablauf der Frist können Einwendungen gegen
das Vorhaben nicht mehr angebracht werden.

Jur mündlichen Erörterung der Einsprüche wird
Termin auf

Montag , den 18. September er.
vormittags 11 Uhr

in meinem Büro anberaumt.
Hierzu werden die Unternehmer und die Wider¬

sprechenden mit der Verwarnung geladen , daß auch im
Falle des Ausbleibens des Einen oder Andern gleich-
wohl mit der Erörterung vorgegangen werden wird.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
I . D . : Winter , Kreisdeputierter.

3 - Nr . K . A . 6692 . Marienberg , den 30 . August 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Sie wollen mir bis zum 8 . September d. Is . be¬

stimmt berichten , welche Aufwendungen die Gemeinde
im Rechnungsjahre 1913 für Hebammenzwecke gehabt
hat In die Summe sind die sächlichen Kosten wie z.
B . Ausgaben für Anschaffung einer neuen Wochenbett¬
pflegetasche , neuer Instrumente oder Medikamente für
die Hebamme nicht aufzunehmen.

Der Königliche Landrat.

Marienberg , den 17 - August 1916.
Im Einvernehmen mit den Herren Kreisschulin¬

spektoren habe ich die Herbstferien in den Volksschulen
des Oberwesterwaldkreises einschließlich der Realschule
in Hachenburg für das Jahr 1916 wie folgt festgesetzt:

a. Kreisschulinspektion Altstadt.
Kreisschulinspektor Pfarrer Schardt -Altstadt.

Schulverband Alpenrod vom 1. bis 29 . Oktober einschl-
Altstadt dto.
Berod dto.
Borod dto.
Dreifelden dto.
Gehlert dto.
Giesenhausen dto.
Hachenburg vom 8 - bis 29 . Oktober einschl.
Heimborm vom 1. bis 29 . Oktober einschl.
Heuzert
Höchstenbach mit
Welkenbach und
Winkelbach
Kroppach
Kundert
Linden
Lochum
Marzhausen
Mudenbach
Mündersbach
Nieder -Mittelhattert
Nieder -Obermörsbach
Nister
Oberhattert
Roßbach
Schmidthahn-
Steinebach
Stein -Wingert
Wahlrod
Wied

dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

b.
Kre

Schulv

n
n
n
ti

c.
Kreis j

Schulverl

Es w
die Hl

1)
2)
3)

1 Vertrete
i die (Blei
affe) des!
itiobe 191

Marie,

Ts ist
Pfad) die

"je Unsitt«
«rn vor
gastlich,
[eifern I,
'■oten geh

Die He,
e ich, die

der Be
»enden.

Der

S

% ich da
°>e Alter

den ö,
' 1916

ift.

die .
durch dl

f (
1 3m

? e »tri
litten:
lfubellen

V-
% ko



//

n

b Kreisschulinspektion Marienbera.
Kreisschulinspektor Dekan Heyn-Warrenberg

Schulverband Vach vom 2. bis 26. Oktober einschl
„ Bölsberg dto.
» Bretthausen vom2. bis 15. Oktober einschl.
" Eichenstruth vom2. bis 26. Oktober einschl.
» Erbach dto.
„ Fehl-Ritzhausen dto.

Großseifen dto.
Hardt dto.
H°f dto.
Kirburg dto.
Korb dto.
Langenbachb. K. dto.
Langenbachb. M. dto.
Lautzenbrücken dto.
Liebenscheid vom2. bis 15. Oktober einschl.
Manenberg vom2. bis 26. Oktober einschl
Neunkhausen dto.

„ Norken dto.
•• Pfuhl dto.
„ Stangenrod dto.
» Stein-Neukirchv. 2. b. 15. Oktober einschl
„ Stockhausen-Illfurth

vom 2. bis 26. Oktober einschl.
„ Unnau dto.
„ Weißenberg-Löhnfeld

vom 2. bist 15. Oktober einschl.
„ Millingen dto.
» Finhain vom 2 bis 26. Oktober einschl.

^ ^ Kreisschulinspektion Rotzenhahn.
Krersschulinspektor Pfarrer Pfeil -Rotzenhahn.

Schulverband Ailertchen
v. 24. September b. 17. Oktober einschl.

» Astertv. 24. Septemb. b. 24. Oktob. einschl.
■» Atzelgift dto.
„ Vellingen

v. 24. Septemberb. 17. Oktober einschl.
„ Büdingen dto.
* Dreisbach dto.
» Enspel dto.
» Hahn dto.
„ Höhn-Urdorf dto.
, Kackenberg dto.
„ Langenhahn dto.
« Limbach v. 24. Sept. b. 24. Oktob. einschl.
„ Luckenbach dto.
„ Merkelbach

v. 24. September b. 17. Oktober einschl.
» Mörlen dto.
„ Müschenbach

v. 24. Septemberb. 24. Oktober einschl.
„ Oellingen

o. 24. September b. 17. Oktober einschl.
„ Rotzenhahn dto.
„ Schönberg dto.
„ Stockum dto.
„ Streithausen

v- 24. September b. 24. Oktober einschl.
_ _ Der Königliche Landrat.

fürn 5̂ ten ' und wieviel Tarife Sie von hier be¬stellt haben wollen. ’
Der Vorsitzende

der Einkommensteuer-Veranlagungkommission
des Oberwesterwaldkreises

Der Krieg.

Bek anntnrachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

«8 die Herren : '
l ) Lehrer Beres-Oellingen,

. 2) „ Manns -Ailertchen,
3) „ Michel-Dreisbach.

Vertretern des Lehrerstandes in den Kreisvorstand
i ^ lementarlehrer-Witwen- und Waisenkasse(alte

T ' öes  Regierungsbezirks Wiesbaden für die Wahl-
">°de 1917/19 gewählt worden sind.

Marienberg, den 24. August 1916.
Der  Königliche Landrat.

Marienberg, den- 29. August 1916.
Bekanntmachung.

.»l 5 /st die Wahrnehmung gemacht worden, daß
"och unreifen Haselnüsse abgerissen werden.

Unsitte ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen,
^5" vor allem auch im vaterländischen und volks-
Mftlichen Interesse zu bekämpfen, da die Nüsse

Zustande ein wertvolles Oel liefern, das nicht
"°ren gehen darf.

Die Herren Bürgermeister lind Lehrer des KreiscS
ich, dieser wichtigen Angelegenheit durch Aufklä-

^Nden̂ bvölkerung ihre volle Aufmerksamkeit zu-

_Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 29. August 1916.

■u . Die Schulverbände des Kreises
ihi» llnTr*>arc,uf aufmerksam, daß der Berteilungsplan
5o ^llterszulagekasse für die Lehrer und Lehrerin-
t iQ,en  öffentlichen Volksschulen für das Rechnungs-
liiijst Regierungsamtsblatt Nr. 34 ausge-

^ Der Königliche Landrat.

^ _ Marienberg, den 30. August 1916.
n die Herren Bürgermeister des Kreises,

j r̂ch das Gesetz vom 8. Juli d. Is sind die Jü¬
din Einkommen- und Ergänzungssteuererhöht
^ our Berechnung der Iu - und Abgänge und
^ vurd den Gemeinden die Anschaffung neuer
'Lj/i*15 und Ergänzungssteuer-Tarife, verbunden
I«n fivr Berechnung der Monatsbeiträge em-

Bei gemeinsame Bezug wird das Stück 80
^9- kosten. Ich ersuche, mir innerhalb8 Tagen

Tagesberichte der Heeresleitung.
Grche, 30 Slug. (SB. T. S . Amilich,

Westlicher Kriegsschauplatz.
Sn, s ^ "̂ E-Geblet kamen unter beiderseits an¬
dauerndem bedeutendem artilleristischenEinsatz feindliche
Unternehmungenam Tage in unserem wirkungsvollen
frEEft J Ut  Entwicklung. Abends und nachts
erfolgten starke Angriffe aus der Linie Ovillers - Po¬
rres und zwischen Guillemont und Maurepas , während
Aebendb .- Zur Somme und über diese hinaus
a® e9ei?b- D0" Ehllly der sturmbereite Gegner
auch nachts in seinen Gräben niedergehalten wurde.
Unsere Stellungen sind restlos behauptet Nördlich von
Ovillers-Pozisres haben unsere tapferen Truvven in
schwerem Nahkampf die an einzelnen Punkten einge-
drun^ nen englischen Abteilungen wieder geworfen. 9

Rechts der Maas sind erneute, durch heftiges
Feuer vorbereitete französische Angriffe bei Fleury und
Lbavit^ Mm^ ^ 9' " .̂ wischen dem Dorf/und dem
Ehapitre-Walde abermals zurückgeworfen: südöstlich

gesch lagert 5dnb bur<̂ Degenstoß zurück
. r ^ orbl1̂ bes  Ancre-Baches und westlich von Mühl-

-wu . de ie em feindliches Flugzeug im Luftkampf
außer Gefecht gesetzt, zwei Flugzeuge sind durch Ab¬
wehrfeuer nördlich der Somme heruntergeholt, ein wei¬
tes mußte bei Soyecourt innerhalb unseren Linien

„ .. v,. » westlicher Kriegsschauplatz,

lerer sÄug ' Äarpafl,en sri"' « reigni||, uou b-,°n.
».Zutsche Truppen haben den Berg Kukul (nord¬

westlich von Fable) gestürmt.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier. 31. August. (W. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz,

nsu ^ vtabschnitt beiderseits von Armentieres ent-
E ^ ner rege Tätigkeit. Seine im Anschluß an

sind abgewiese" oor9ê enöen  Erkundungabteilungen
Roclincourt (nördlich von Arras ) machte eine

G f̂angen̂ ^ "'^ englischen Graben eine Anzahl
^iderseits der Somme hält sich der Feuerkampf

^ W>e nachträglich gemeldet ist, ging
§^ rn „^ b 'ch von Martmpuich ein gegen die
seindllche Stellung vorspringender Graben verloren.

Im Maasgebiet herrschte, abgesehen von kleinen
Handgranatenkampfen bei Fleury, Ruhe

^ Westlicher Kriegsschauplatz.
. ’t ÖOnr̂ * 9a' Brückenkopf von Dünaburq
,m Stochodbogen südöstlich von Kowel, südwestlich von
Luck und m einzelnen Abschnitten der Armee des Ge-
statt^ ®XÜ tn  Sot ^merd̂en lebhafte Artilleriekämpfe

In den Karpathen haben wir bei der Erstürumung
des Kukul einen Offizier, 199 Mann gefangen genom-
men. Feindliche Gegenstöße sind hier abgewiesen

Bei Durchführung von Angriffen auf militärische
Anlagen von Luck und Torczyn schossen unsere Flieger
drei feindliche Flugzeuge ab, em weiteres wurde am

fecht gesetzt̂ ßlft0pabl) (an öer  Deresina) außer Ge-
Balkan-Kriegsschauplatz.

Keme besonderen Ereignisse.
Der erste Generalquatiermeister:

- „ Ludendorff.
n3?nr iT” Groben Hauptquartier.

WB -ötrlln , 29 Aug. Der Reichskanzler ist in
das große Hauptquartier abgereist.

Wechsel im Oberkommando,
r. . August. Seine Majestät der Kaiser
hat durch Allerhöchste Kabinettsorder vom heutigen
Tage den Chef des Generalstabes des Feldheeres Ge-
neral der Infanterie von Falkenhayn zwecks ander-
wettiger Verwendung von dieser Stellung enthoben.
Fum Chef hes Generalstabes des Feldheeres.ist Gene¬
ralfeldmarschallv. Beneckendorf und Hindenburg ernannt
worden und zu seinem ersten Quartiermeister General¬
leutnant v. Ludendorff unter Beförderung zum Gene¬ral der Infanterie.

^Herzog Friedrich an seine Soldaten.
»f, WB - Wien, 2 . Aug . Heute ist folgender Armee¬
oberkommandobefehl erlassen worden:

^ Soldaten , Kriegskameraden!
Ich habe euch mitteilen lassen, daß in der Reihe

unserer Gegner ein neuer Feind aufgetaucht, ist, das
Königreich Rumänien. Euer ehrlicher Soldatensinn wird
für dessen räuberischen Ueberfall das richtige Maß
an Verachtung finden. Wir haben in den vergangenen
Jahren einige schwere Stunden überwunden, wir wer-

Streit in  Ehr -n durchkämpfen,
unserem Eidschwur zu den Fahnen des Allerhöchsten
Kriegsherrn getreu. Gott mit euch.

<7w <¥>«..* . , Erzherzog Friedrich.Der Vertragsbruch Rumäniens.
Budapest 31. Aug. Ueber den eine Stunde vor

der Kriegserklärung heimtückischer Weise verübten An-

Ä Iê ten  von Kronstadt nach Predeal ab-
nÄÄ " H'lsszug wird noch bekannt, daß überall
versteckt lauerndes rumänisches Militär den Cisenbahn-
"p.9 stv6stEnden Ungarn mit .Gewehrfeuer
Änaäüldn tDOb!1 öEh.n Angestellte der ungarischen
Staatsbahnen darunter ein Vater mit zwei Söhnen
und zwei Damen, die Postmeisterin und die Expedien-
tm, getötet und viele verwundet wurden

Die Türkei und Bulgarien
erklären Rumänien den Krieg.

Konstantinopel, 29. Aug. (W. B ) Die Agence
Telegraphique Milli meldet: Der Ministerrat hat in sei-

m9°- Kabinettssitzung beschlossen, daß die Kai¬
serliche Regierung mit Deutschland und Bulgarien an
Rumänien den Krieg erkläre. Der Beschluß wurde
durch Irade sanktioniert.

Abbruch der diplomatischen Beziehungen
zwischen Rumänien und Bulgarien.

x i 31. Aug. (W. V. Amtlich) Die hiesige
Gesandschaft hat aus Sofia die Nachricht

Än  V b°6 ber rumänische Gesandte in Sofia gestern
femce .Pa »« verlangte, und daß somit von ru-

Ä ^ " ^ elte aus die diplomatischenBeziehungen
zwischen Bulgarien und Rumänien seit gestern abend
abgebrochen̂worden sind.

Karlsruhe, 30. Aug. Schweizerischen Blättern zu-
folge melden bte Virschejiwa Wfedomosti aus Bukarest:
Seretts am 19. August standen 450 000 Rumänen
imier hen Waffen und eine starke russische Armee
marschierte durch die Dobrudscha gegen Rustschuk, wo¬
hin auch große bei Silistria und Giurgiu zusammen-
gezogene rumänische Truppenmassen gleichzeitig vor-

Griechenland.
i XEreiben der Entente und derer um Benise-

Jv 11 9neid,tfd,en  Generalstabschef Dusianis und
dessen Stellvertreter zum Abdanken gebracht. Ts ist
bekannt, daß die beiden Militärs mit ihren Sympathien
auf den Seiten der Mittelmächte waren, deren ehrliche
Handlungsweise gegen Griechenland sie anerkannten.

Der Aufschub der Strafvollstreckung an
Kriegsgefangenen.

x "rV 'xW' Aug. Reuter meldet aus Paris : Ein
französisch-deutsches Abkommen schiebt die Bollstreckuna
von Strafen, zu denen französische und deutsche Kriegs-
gefangene vor dem 1. September verurteilt worden
waren, bis nach dem Friedensschlüsse auf. Das Ab¬
kommen tritt sofort in Kraft.

Proteste gegen die Beschlagnahme des
Palazzo di Benezia.

-wlen, 30. Aug. Nach einer aus vatikanischen
?- emgetroffenen Mitteilung, hat der Papst gegen
die Beschlagnahme des Palazzo di Venezia als Sitz les

beim Vatikan ener-
gischen Protest erhoben.

, Wien 30 Aug. Das österreichisch-ungarische Mi-
ß1.*' ' ! •! res  Äußern hat unter dem 30. August die
Königlich spanische Botschaft am Quirinal bitten lassen,
E der österreichisch-ungarischen Regierung beim
Kabinett m Rom wegen der Konfiskation des Palastes
b^, °^ ^ '^ pch°ungarischen Botschaft beim heiligen Stuhleinen Protest zu überreichen. '

Norwegische Dampfer für Englaud.
9l8k̂ ' 0^ Aug. In diesen Tagen ist das
Abkommen des norwegischen Reederoerbandes mit der
englischen Regierung zum Abschluß gelangt, demzufolge
der Verband der englischen Regierung 50 Dampfer zur
Verfügung stellt, davon 30 von 1500 bis 3000 und 20
von 3000 bis 5000 Tonnen. Der Vertrag ist für 12

D0" I bis 5 Schilling über die
Frachtsätze des heutigen offenen Marktes abgeschlossen.

Von Nah unö F̂ern^
l ’>̂ ept' Dem Tiefbautechniker Willy

Struder, Sohn des Landeswegemeisters Strüder von
hier wurde auf dem westlichen Kriegsschauplatzdas
Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen. 9

— Dienstag abend gegen 10 Uhr zog ein schweres
Gewitter aus, welches mit elementarer Gewalt zum
.̂ "bbmch kam. Die grell zuckenden Blitzstrahlen be¬
leuchteten Zeitweise das ganze Firmament. Bei starkem
Sturm, welcher die Nacht und den anderen Tag noch
andauert^. ging auf kurze Zeit strömender Regen her-
" 'Eder. Der Sturm hat viel Obst abgeschlagen Aeste

starke Bäume aus der Mirzel gerissen
Im Walde auf dem Wege zum Bahnhöfe hat der
Sturm zwei hohe Buchen umgeweht. Durch die an-
dauernd nasse Witterung wird die Getreideernte immer
weiter hlnausgeschoben und beeinträchtigt dieselbe auchden Ertrag der Kartoffelernte. ' ^

Di* Erneuerung der Lose zur 3. Klasse der
Preußischen Klassenlottene muß unter Vorlage oder Ein-
sendung der Lose 2. Klasse bei Verlust des Anrechtes
spattstens bis 4. September, abends 6 Ubr ertolaen
Auch müssen die Freilose zur 3. Klasse unter Rückgabe
er Gewinlose2. Klasse bis zu dem vorerwähnten Ter¬mine enigefordert sein. -r.er

r^ r°+M!rUrtw r ' 29,  Aug . Auf einer Reise durch
J 1 '? “  trafen hier die Miltärbevollmächtigten
der ausländischen neutralen Staaten Argentinien, Spa-

xb^ '..Eh'te, Vereinigte Staaten von Nord-
amenka und Dänemark ein. Auch der Vertreter Ru-
vEns , Oberleutnant Mirzescu, befand sich noch unter
der Reisegesellschaft, die hier die hervorragendsten Sehens-
vurdl9keiten besuchte, u. a. auch im Römer von Der-
tretern der Stadt begrüßt wurde.

Dresden. Ein Industrieller in Aue stiftete 10 000
Mark zur Ernährungsbeihilse für Arme.
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Fulda , 29. Aug. Nach einer hierher gelangten
Nachricht ist der seit Jahren steckbrieflich verfolgte Zi¬
geuner Wilhelm Ebender, der als der eigentliche Mörder
des Försters Romanus angesehen wird, in Holland ge¬
faßt worden. Seine beiden Brüder, die an der Mord¬
tat beteiligt waren, sitzen bereits hinter Schloß und
Riegel. Auf die Ergreifung der Mörder wurden sei¬
nerzeit 3000 Mark Belohnung ausgesegt-

Eingesandt. Der Schulanfang.
Aus den Zeitungen ist zu ersehen, daß in Frank¬

furt und vielen anderen Orten der Schulanfang vom
1. September an aus 8 Uhr festgesetzt ist. Hier m
unserem Bezirk scheint man konsequent zu sein und
will die Sommerzeit restlos durchführen, obwohl der
überzeugteste Anhänger allmählich zu der Ueberzeugung

kommen mußte, daß der frühe Schulbeginn noch
außerordentlich große Schattenseiten hat. Diese letzteren
noch einmal anzuführen erübrigt sich wohl nicht, es ist
soviel davon geschrieben und geredet worden, daß es
hieße Wasser in den Rhein tragen, wollte man noch
einmal davon anfangen

Diese Zeilen haben nun den Zweck, unserer Schul¬
behörde noch einmal nahe zu legen, ob sie nicht bei der
Kgl. Regierung den Antrag stellen will, den Schulbe¬
ginn später zu legen. Eltern und Kinder würden es
dankbar begrüßen, wenn wenigstens im Monat Sep¬
tember diese Erleichterung eintreten würde. Jetzt, wo
die Tage kürzer werden und morgens ohne Licht nicht
der gut Aufstand bewerkstelligt werden kann, fällt auch
der Hauptgrund der Einführung der Sommerzeit die
Lichtersparnis, weg.

Also
tember

o, man schaffe wenigstens für den Monat5..
diese Erleichterung. Wer selbst Kinder

Schule schickt, weiß am besten, wie schwierig es ist, ^
mal jetzt bei der weniger guten Lebensweise, die $1'
der schon um 6 Uhr (eigentlich um 5 Uhr) munter
bekommen und wer ein Herz für unsere Jugend Rq?*
wird auch alle Hebel in Bewegung setzen, ihr |EJ

- ” ^ "niglicke
uniu uuuj wuv »»» - - o ^, 1 ' . yK I
Erleichterung zu verschaffen. Daß die Königliche jjJ
gierung nicht prinzipiell gegen den späteren Schneiuiciuuy mV*;*
fang ist, beweist die Genehmigung an verschiede
Orten und auch der Schulanfang um 8 Uhr in verŝ I

“ ' ' ~ " 2chfg.denen Orten des Kreises.

Oessentlicher Wetterdienst.’x. im . ~ Am (Xnmcfrrrt hon fVL/Vj] VI miv *[vv w
Voraussichtliche Witterung am Samstag den 2. 5«

Wechselnde Bewölkung, doch höchstens einz^
geringe Regenfälle, wenig wärmer.

Protektor : Seine Majestät der Kaiser und König.
Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der

int Ariege Gefallenen^
Aufruf!

Unser Vaterland hat einen gewaltigen Krieg gegen eine Welt
von Feinden zu bestehen. Millionen deutscher Männer bieten ihre
Brust dem Feinde dar. Viele von ihnen werden nicht zurrükkeh-
ren Unsere Pflicht ist es, für die Hinterbliebenen der Tapferen
zu sorgen. Aufgabe des Reiches ist es zwar hier in erster Linie
zu helfen, aber diese Hilfe muß ergänzt werden durch freie Liebes¬
gaben, als Dankopfer von der Gesamtheit unserer Volksgenossen
den Helden dargebracht, die in der Verteidigung des Deutschen
Vaterlandes zum Schutze unser Aller ihr Leben dahmgegeben

Deutsche Männer , Deutsche Frauen gebt!
Gebt schnell! Auch die kleinste Gabe

ist willkommen!
Es werden auch Staatspapiere und Obligationen

entgegengenommen.
Jahres - oder Monatsbeiträge erbeten.

Das Ehrenpräsidium:
Dr. von Bkthmann Hollweg Dr. Delbrück

Reichskanzler. Staatsminister.
Das Präsidium.

Zahlstellen: Sämtliche Reichspostanstalten(Postämter, Post-
agrnturen und Pofthilssstellen), die Reichsbank. Postscheck-Konto:
Berlin Nr. 16 498.

Auf Feindes Boden schwer und müde
Sank hin dein Haupt zur letzten Ruh;
Fürs Vaterland gabst Du Dein Leben,
Schlaf wohl , Du lieber Gustav Du!
Warst noch so jung, starbst viel zu früh;
Wer Dich gekannt , vergißt Dich nie.
Doch liegt es in des Höchsten Plan,
„Was Bott tut , das ist wohlgetan ".

Hiermit die schmerzliche Mitteilung, daß am 23.
August mein lieber, unvergeßlicher Pflegesohn

Kanonier Lliflav User
bei den heißen Kämpfen in Feindesland den Heldentod
fürs Vaterland gestorben ist.

In fieser Trauer:
Witwe wilhelinine häbel.

Marienberg , den 31. August 1916.

Düne Bezugsldiein
und sehr preiswert empfehlen wir

reizende Weiß- und BunWereien
(vorgedruckte, halbfertige, fertige Sachen)

sowie

SMereimterial und-Stoffem  s«
neu eingetroffen : Rex-Vorratskocher

und alle Größen Gläser.

H. AMmeier* Hachenburg.
Empfehle in großer Auswahl:

Wei md Miitdjei
wie

Ringe , Broschen, Colliers,
Armbänder , Ohrringe und
Fassungen für Senri -Bilöer.

6. Schulte, m ° ch» , Hachenburg.|
Ankauf von altem Bold und Silber.

wmmwsmm

Ich habe folgende gebrauchte Maschinen preiswert
abzugeben:

1 Stistendreschmaschine«
1 Breitdreschmaschine°u, W°gm,

1 Fegemühle,
1 Mähmaschine.

n,  L. Wefjr,
Maschinenhandlung, haiger.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anshms Berthsld Seciill
HachenburgFernruf Nr. 85 Fernruf Nr. 85

empfiehlt in reicher Auswahl, durch Ersparung hoher
Geschäftsunkosten zu mäßigen Preisen:

Mannsakturwaren , Herren - , Knaben - und
Damenkleider , Nähmaschinen , landwirtschaftl.
Maschinen , Centrifugen , Möbel , Betten und
vollständige Ausstattungen — Kinderwagen,

Fahrräder , Pflüge.
Mehrere gebrauchte, tadellos nähende Maschinen

— besonders billig —

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kaufe jeden Posten

Altgold
und

Silber.
Zahle höchste Preise jem
der Schwere der Gegenständ

Ernst Schulte,
Uhrmacher, Hachenburg.

Vergrößerungen
von Photographie«
sowie Broschen, Medaillon!.
nach gewünschtem Bilde IiefeJ
prompt und billigst
Lar! Sungerotb,

0
0

..Mtit"MUeMM!
Beste Entrahmungsmaschine der

Gegenwart.

Bei leichtem Gang und unerreichter
Leistungsfähigkeit billige Preise.

Carl Fischer,
Hachenburg.

M oflg! Ml. Ja MS'M

’i  Kaufbaus Louis Triedemann,
Hachenburg.i

m:

I
M

Reelle und aufmerksame Bedienung.
Rur gute und preiswerte Ware
ist mein strengstes Geschäftsprinzip.

Kleider- und Blusenstoffe
einfarbig, kariert und gestreift.

Kleider - und Schürzen -Siamosen,
Unlerrockstoffe,

Hemdenbiber und Nessel,
Bettzeuge

1
in Siamosen , Biber , Katun und Damaste.

Hemll-, Mschen- mi>Mder-

sowie Hosen
in Buxkin , Manchester und Eisenfest.

Ketthllchente, Kettstdern^
Komplette Ketten, Möbel.

Maurer und
Handlanger

welche dauernde Winterarbei!
uchen(Arbeit unter Dach),u
ich sofort melden bei

1fÜ

Gebhardshain
und Polier Martin Ingelbal

in Wissen (Sieg)
Beköstigung und Menagen ii

Geschäft.

ZchubivMll
aller Art

kaufen Sie gut und billig bei
August Schwarz

Marienberg.

Düngemittel
stets auf Lager.

Wegen unserer sämtlichen so«
stigen Artikel bitten wir fei
Bedarf anzufragen.

fort Hilft Sill«,
Aroxxach,

Bahnhof Ingelbachi
Fernsprecher Nr. 8, Amt

Kirchen(Westerwald).

7  ig-aretten
* ^  J _ Cnhrillldirekt von der Fabri

zu Originalpreisen

100 Zigaretten
Kleinverk . 1,8 Pfg ., • • .

» 3 „ • ■
» 3 „ . ■ >
„ 4.2 „ . . 2f)2 . . 0.-„ 0,^ „

ebne jed. Zuschlag für >
Steuer- und Zollerhöhun

ZioareUenioDrik
KÖLN , Ehrenstrasse

Tüchtige, kräftige

Schiackenladel
bei der J

Banabteilmig der Gelvem"
„Deutscher Kaisers

Hamborn-Bruckhaust"'
Portier I.
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